
Misstrauensantrag 

der Abgeordneten Matznetter, Hafenecker, 

Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Versagen des Vertrauens gegenüber dem Bundesminister für Finanzen 

eingebracht in der 119. Sitzung des Nationalrates (XXVI 1. GP) am 19. 7 .2021 im Zuge der 
Debatte zur Dringlichen Anfrage der Abgeordneten Krainer, Genossinnen und Genossen, an 
den Bundesminister für Finanzen betreffend „selbstverschuldete Amtsunfähigkeit und 
fortgesetzter Verfassungsbruch müssen Konsequenzen haben" 

Bundesminister Mag. Gernot Blümel gelobte anlässlich seiner Angelobung durch den 

Bundespräsidenten und bekräftigte mit Handschlag und seiner Unterschrift: 

,,Ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten 

und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde." 

Am 22. Jänner 2020 setzte der Nationalrat den Untersuchungsausschuss betreffend 

mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung (Ibiza-Untersuchungsausschuss) 

ein. Mit grundsätzlichem Beweisbeschluss vom selben Tag wurde der Bundesminister für 

Finanzen aufgefordert, dem Untersuchungsausschuss alle seine Akten und Unterlagen im 

Umfang des Untersuchungsgegenstandes vorzulegen. 

Infolge des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes vom 3. März 2020, UA1/2020, fasste 

der Geschäftsordnungsausschuss des Nationalrates am 9. März 2020 einen ergänzenden 

grundsätzlichen Beweisbeschluss, mit der der Bundesminister für Finanzen erneut zur Vorlage 

aller seiner Akten und Unterlagen nunmehr im vollen Umfang des 

Untersuchungsgegenstandes - verpflichtet wurde. 

Art. 53 Abs. 3 B-VG lautet: 

„Alle Organe des Bundes, der Länder, der Gemeinden und der Gemeindeverbände sowie 

der sonstigen Selbstverwaltungskörper haben einem Untersuchungsausschuss auf 

Verlangen im Umfang des Gegenstandes der Untersuchung ihre Akten und Unterlagen 

vorzulegen (. .. )" 

Der Bundesminister für Finanzen legte dem Ibiza-Untersuchungsausschuss zunächst eine 

Vielzahl von Akten und Unterlagen vor, deren Vollständigkeit vom Untersuchungsausschuss 

jedoch bezweifelt wurde. 

So forderte der Untersuchungsausschuss den Bundesminister für Finanzen u.a. am 30. 

September 2020 sowie am 11. November 2020 mittels ergänzender Beweisanforderung auf, 

ihm weitere Akten und Unterlagen vorzulegen. 
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Der Bundesminister für Finanzen verweigerte in beiden Fällen die Vorlage. 

Am 13. Jänner 2021 setzte der Untersuchungsausschuss dem Bundesminister für Finanzen 

eine zweiwöchige Frist, um seinen verfassungsgesetzlichen Verpflichtungen gegenüber dem 

Untersuchungsausschuss nachzukommen. 

Auch diese Nachfrist ließ der Bundesminister für Finanzen verstreichen , ohne weitere Akten 

und Unterlagen vorzulegen . 

Am 11 . Februar 2021 stellte ein Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses beim 

Verfassungsgerichtshof den Antrag , dass dieser aussprechen möge, dass der Bundesminister 

für Finanzen zur Vorlage der vom Untersuchungsausschuss begehrten Akten und Unterlagen 

verpflichtet ist. 

Am selben Tag fand eine von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft angeordnete 

und gerichtlich genehmigte Hausdurchsuchung bei Mag. Gernot Blümel statt, da dieser als 

Beschuldigter im sogenannten Casinos-Verfahren im Verdacht steht, zur Bestechung von 

Amtsträgern - im Konkreten des damaligen Bundesministers Kurz - durch Vertreter der 

Novomatic AG beigetragen zu haben. 

Am 3. März 2021 entschied der Verfassungsgerichtshof: 

„Der Bundesminister für Finanzen ist verpflichtet, dem Ibiza-Untersuchungsausschuss die 

E-Mail-Postfächer sowie lokal oder serverseitig gespeicherten Dateien der Bediensteten der 

Abteilung 115 E.G., A.M. und G.B. sowie von Bediensteten des Bundesministeriums für 

Finanzen empfangene E-Mails von T.S. , E.H.-S. , M.K. , B.P. und M.L. aus dem 

Untersuchungszeitraum vorzulegen. " 

Der Bundesminister für Finanzen kam diesem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes nicht 

nach. 

Auf Grund der fortgesetzten Weigerung des Bundesministers für Finanzen, dem 

Untersuchungsausschuss die ihm zustehenden Akten und Unterlagen vorzulegen, regte ein 

Viertel der Mitglieder des Untersuchungsausschusses am 22. März 2021 beim 

Verfassungsgerichtshof die Exekution des genannten Erkenntnisses durch den 

Bundespräsidenten gemäß Art. 146 Abs. 2 B-VG an. 

Am 5. Mai 2021 beantragte der Verfassungsgerichtshof beim Bundespräsidenten 

schlussendlich gemäß Art. 146 Abs. 2 B-VG die Exekution seines Erkenntnisses. Dies stellt 

einen historisch bislang einzigartigen Fall dar. 

Als Reaktion auf diesen Antrag und eine entsprechende Ankündigung des Bundespräsidenten 

legte der Bundesminister für Finanzen dem Untersuchungsausschuss weitere Akten und 
Unterlagen vor. Diese waren im Finanzministerium bereits in Kartons bereitgehalten worden und 

pauschal als „Geheim" eingestuft. 
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Auf Grund der massiven Kritik an dieser Vorgangsweise legte der Bundesminister für Finanzen 

dem Untersuchungsausschuss diese Akten und Unterlagen wenige Tage später nochmals -

nunmehr jedoch in niedrigerer Geheimhaltungsstufe - vor. 

Nach Durchsicht der gelieferten Akten und Unterlagen wandten sich SPÖ, FPÖ und NEOS an 

den Bundespräsidenten und stellten fest, dass die Aktenlieferung weiterhin nicht vollständig war. 

Am 23. Juni 2021 gab der Bundespräsident bekannt, die Exekution des VfGH-Erkenntnisses 

nunmehr tatsächlich anzuordnen, was am folgenden Tag auch geschah. Der Bundespräsident 

beauftragte das Landesgericht für Strafsachen mit der Sicherstellung der geschuldeten Akten. 

Bereits am 9. Juli 2021 übergab das Landesgericht für Strafsachen als Ergebnis der 

Sicherstellung umfangreiche Aktenbestände. Bereits bei erster Durchsicht ließ sich feststellen , 

dass diese deutlich über die bislang dem Untersuchungsausschuss vorliegenden Akten 

hinausgehen. Dieser Befund bestätigte sich in weiterer Folge: so wurden zB bislang nicht 

bekannte Unterlagen zu mehreren Gesetzgebungsprojekten, Privatisierungsplänen und 

Absprachen mit der Novomatic im Finanzministerium sichergestellt, die dem 

Untersuchungsausschuss bislang vorenthalten wurden. 

Eine derartige, historisch einmalige Missachtung der Verfassung bei gleichzeitiger Brüskierung 

des Parlaments , des Verfassungsgerichtshofes und des Bundespräsidenten zu Zwecken der 

Vertuschung des eigenen Fehlverhaltens kann nicht folgenlos bleiben. Denn wenn sich die 

obersten Organe der Republik nicht mehr durch die Verfassung gebunden fühlen, ist die 

Verfassung als Ganzes in Gefahr. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten nachstehenden 

Antrag 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

„Dem Bundesminister für Finanzen wird gemäß Art. 7 4 Abs. 1 B-VG durch ausdrückliche 

Entschließung des Nationalrates das Vertrauen versagt. " 

a~· 
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